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stPo s 142

Rückwirkende Entscheidung über Beiordnungsantrag
(Red).

LG Halle, Beschl. v.5.11.2O24- 10a Qs 111/24

I. Gegen den ehemaligen Beschuldigten wurde ein Verfahren

wegen'Widerstands gegen Vollstreckuugsbeamte geführt' Mit

Verfügung vom 21.5.2024 leitete das Polizeirevisr .,- die

Akte an die zuständige StA ... weiter, wo sie am22.5.2024

einging. Mit Schreiben vom 30.5.2.2024 teilte die JVA ... auf

n_

Anfrage der StA mit, dass sich der Beschuldi4e seit dem

22.1.2024 in Haft befinde aufgrund anteier Verurteilungen

durch das AG ...
Mit Schrbiben vom 15.7.2024, eingegangen beim Polizei-

revier ... am selben Tag, beantragte der Verteidiger des

Angekl die Beiordnung als Pflichtverteidiger und ktindigte

an, in diesem Fall sein Wahlmandat niedenulegen. Er teilte

mit, dass sein Mandant von seinem Schweigerecht Gebrauch

machen werde. Mit Schreiben vom ?0.7.2024, gerichtet an

das AG ... und dort am 1.8.2A24 eingegangen, beantragte der

Verteidiger des Angekl die gerichtliche Entscheidung über

den Beiordnungsantrag. Eine Entscheidung ergingauch auf

die Erinnerung vom 20.8.2024 nicht.

Mit Verfügung vom 20.8.2024 stellte die StA ... das Ver-

fahren gem. $ 154 Abs. I SIPO ein. Zu diesem Zritpunkt lagen

der StA weder der Antrag auf Pflichwerteidigerbestellung

noch die weiteren Schreiben des Verteidigers vor.

]Iit,Scheiben vom,I1.9.2024 erhob der Verteidiger bei dern

AG ... Beschwerde gegen die Versagung der Beiordnung als

Pfl ichwerteidiger wegen Unterlassung der Beiordnung'

Mit Schreiben vom 8.10.2024 ... erhob der Verteidiger des

ehemals Beschuldigten Beschwerde wegen der Untätigkeit

desAG...
Die Alten wurden dwch die StA ... dem LG ... vorgelegt.

IL Die Beschwerde deS Angeschuldi$en ist als Untätigkeits-

beschwerde gem. $ 304 SIPO zulassig. Das AG, dem zumin-

dest der Antrag aufBeiordnung als Pflichtverteidiger seit dem

1.8.2A24 vorlag, hatte über diesen nicht vor Abschluss des

Verfahrens entschieden. Verzögert das Gericht die Beaöei-

tung des Antrags auf Bestellung eines Pflichwerteidigers, so

steht dem Beschuldigten, der wegen der Auswahlregelung des

$ 142 Abs. I S. 2 SIPO auch nicht Gefahr läuft, dass ein

anderer Rechtsanwalt bestellt wird, alsbald die Möglictrkeit

der Untätigkeitsbeschwerde zur Verfügung, weil das Unter-

lassen einer Entscheidung in diesem Fall einer ablehnenden

Entscheidung gleich zu achten wäre (LG Halle, Beschl' v.

'28.12i20A9 - 6 Qs 69i09, BeckRS 2011,10749 m.w.N.).

Auf Grund der Gleichstellung der Nichtentscheidung über

einen Beiordnungsantrag mit einer ablehnenden Entscheidung

durch die Rspr. war die Kammer als Beschwerdegericht zur

Vermeidung einer weiteren Verzögerung auch zuständig, in

der Sache selbst zu entscheiden, zumal es eine reine Untälig-

keitsbeschwerde in der StPO nicht gibt (vgl' Meyer-Gofnerl

Schmitt, SIPO, 66. Aufl.2A23, $ 304 Rn 3).

Die Beschwerde ist auch begründet.

Dem ehemals Beschuldigten wäre zum Zeitpunkt des Beiord-

nungsantrags und auch noch zum ZeiQunkt des Antrags auf

gerichtliche Entscheidung gemäß $ 140 Abs. I Nr. 5 SIPO ein

Pflichtverteidiger beizuordnen gewesen, da sich der ehemals

Beschuldigte zu diesen Zeitpunkten in Haft befand.

kn vorliegenden Fall war eine rückwirkends Pflichwefieidi-

gerbestellung auszusprechen. Eine rückwirkende Bestellung

eines Pflichtverteidigers kommt insbesondere dann in Be-

tracht, wenn der Beschuldigte rechtzeitig ausdräcklich eiae
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Bestellung eines Pflichtverteidigers beantragt hatte, die Vo-
raussetzungen einer Pflichwerteidigerbestellvng ajtrn Zeit-

punlt des Antrags vorgelegen haben und eine Entscheidung

über den Beiordnungsantrag ohne zwingenden Grund nicht

unverzüglich erfolgte, da die Entscheidung durch behörden-

interne Vorgänge unterblieben ist, aufdie ein Außenstehender

keinen Einfluss hatte (vgl. LG Dresderl Beschl. v.28.2.2024 *
3 Qs 2/24, jwis).
So liegt der Fall hier. Der Antrag des ehemaligen Beschuldig-

ten wurde gem?iß $ 142 Abs. I S. 2 SIPO nicht unverzüglich

dern Gericht zur Entscheidung vorgelegt, obwohl er recht-

zeitig gestellt war und - wie dargestellt - die Voraussetzungen

einer Pflichtverteidigerbestellung gegeben waren.

Das Polizeirevier hat den Antrag auf Pflichwerteidigerbestel-

lung nicht an die zustjindige StA weitergeleitet. Ein Tätigwer-

den des AG ... nach Eingang des Antrags auf gerichtliche

Bestetlung ist der Akte nicht zu entnehmen. Bis zur A-lrten-

anforderung durch das LG ... nach Eingang der Beschwerde

ist nicht ersichtlich, dass dem Beiordnungsantag überhaupt

Beachtung geschenkt wurde. Dies geht in diesem konkreten

Fall nicht zu Lasten des ehemals Beschuldigten. ...

Mit geteib von Reehts anwalt Jan-Robert- Funclc,

Braunschweig
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